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Der dbb rheinland-pfalz fordert eine umfassend faire und amts-
angemessene Bezahlung im öffentlichen Dienst. 
 
Mit Blick auf die einschlägige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur präzisie-
renden Entfaltung des beamtenrechtlichen Alimentationsbegriffs durch Grundlagen- und 
Folgeentscheidungen seit 2012 (Prüfschema [2015]; Mindestalimentation, kinderreiche Be-
amtenfamilien [2020]): 
 
Der Gesetzgeber hat die originäre Aufgabe, die Besoldung finanziell so auszugestalten, dass 
über die absolute Mindestbesoldung hinaus das Vertrauen der Beamtinnen und Beamten in 
ihren Dienstherrn auf tatsächlichen Erhalt der verfassungsrechtlich zustehenden amtsange-
messenen Alimentation unter Berücksichtigung des Leistungsgrundsatzes und unabhängig 
von der persönlichen Lebensgestaltung im Familienbereich zurückgewonnen wird. 
 
Der Gesetzgeber ist aufgefordert, Besoldung und Versorgung anhand der objektiv überprüf-
baren, vom Bundesverfassungsgericht benannten Kriterien und Präzisierungen laufend auf 
die Notwendigkeit deutlich erkennbarer, klarer und nachvollziehbarer Verbesserungen zu 
untersuchen.  
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